
Neu: §§ 346 ff gelten jetzt einheitlich für vertragliche und
gesetzliche Rücktrittsrechte

„Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein
gesetzliches Rücktrittsrecht zu ...“

Rücktrittsrecht (§§ 346 ff)

© sl 2001

§ 313 III
Wegfall GeschGrdl
bei Unm. d.
Vertragsanpassung

§ 321 II
Fristsetzung nach
Unsicherheitsein-
rede

§ 323 (§§ 437,
634)
Nicht- und
Schlechtleistung

§ 324
Verletzung einer
sonstigen Pflicht

§ 357 I 1, II
Verbraucherschützende
Widerrufsrechte (mod.
Verweisung)

Vertragl. Vereinba-
rung
Wegfall der
Vermutungsrege-
lungen der §§ 361,
455 I Alt. 2 BGB

§ 326 V (§§ 437, 634)
Teilunmöglichkeit
qualitative Unmöglichkeit
Sonst. Leistunsgbefr. nach § 275

§§ 438 IV 2, 634a IV 2
nach Rücktrittseinrede
des Käufers/Bestellers)

Rücktritt
§§ 346 ff
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Teilunmöglichkeit
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Sonst. Leistunsgbefr. nach § 275

§§ 438 IV 2, 634a IV 2
nach Rücktrittseinrede
des Käufers/Bestellers)

§ 346 I
Rückerstattung empfangener Leistungen

in natura

Befreiungswirkung
(BT-Drucks. 14/6040 S. 194, nicht kodifiziert)

§ 346 IV (Hinweisnorm)
Bei Nichtleistung/
Verspätung SE nach
allgemeinen Regeln
Bsp.: Zu vertretende
Unm. nach Rücktritt

§ 347 II
Verwendungsersatz

§ 346 I, 347
Nutzungsersatz

möglich unmöglich

§ 346 II
Wertersatz, orientiert an 

vereinbarter Gegenleistung

§ 346 III Privilegierungen
Befreiung von der Wertersatzpflicht

Beachte insbes. § 346 III Nr. 3: Gefahrtragung beim
Rücktrittsgegner und Haftungsmilderung beim ges. RücktrittsR, bei
Widerrufsrecht nur bei unterl. nicht ordnungsgem. Belehrung und

Unkenntnis d. Widerrufsrechts (§ 357 III 3)

§ 346 III 2
Herausgabe einer verbliebenen

Bereicherung
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Neu:

Aufgabe der Unterscheidung der §§
350, 351 BGB:
Untergang etc. schließt Rücktritt
nie aus, sondern ist ausschließlich
eine Frage des Wertersatzes


